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Die Umsetzung braucht Zeit

Einen kompletten Überblick über die Situation in allen Kantonen

können wir noch nicht geben. Dafür haben wir bis jetzt zu we-

nige Fälle dokumentiert. Doch es ist klar, es werden Ordnungs-

bussen verteilt, auch wenn einige Kantone erst am 1. Januar

2014 damit angefangen haben. Allerdings gibt es immer noch

Verzeigungen für Taten, die mit Ordnungsbusse geahndet wer-

den könnten... Das Bild ist noch nicht klar.

Der Inhalt in Kurzform

Wir gehen davon aus, dass es aktuell folgende Stufen der Ille-

galität gibt (für Details siehe unser Shit happens 9):

–    quasi legaler Besitz bis 10 Gramm, ohne Konsum 

     ➡ keine Bestrafung

–    wenig illegaler Konsum vor Polizeiaugen und Besitz bis 10 

     Gramm ➡ Ordnungsbusse 100 Franken

–    normal illegaler Konsum und Besitz für Eigenbedarf 

     ➡ Verzeigung, Busse und Gebühren zwischen 100 und 

     1000 Franken

–    stark illegale Weitergabe und Verkauf ➡ Verzeigung, 

     Geld-/Freiheitsstrafe, Busse, Eintrag im Strafregister

Vom Gesetzestext zur polizeilichen Praxis

Der Gesetzestext ist letztlich nur bedingt relevant. Zentral ist,

wie die Polizei in konkreten Fällen vorgeht (und in einem zwei-

ten Schritt, wie die Gerichte die Fälle beurteilen, falls sie über-

haupt angerufen werden). Da waren wir nun gespannt, wie die

Umsetzung laufen würde. Vor allem, dass der blosse Besitz

einer geringfügigen Menge (10 Gramm) Cannabis nicht strafbar

ist, würde den Untersuchungsbehörden gar nicht gefallen, das

war unsere These. Und diese Straflosigkeit gilt ja auch nur für

die Vorbereitungshandlungen bis zum Konsum. Wir hätten ge-

dacht (und im Shit happens 9 auch so geschrieben), dass die

Polizei in diesem Fall die mit ein paar Gramm Aufgegriffenen

befragen würde und so weiteren Konsum feststellen könnte (der

ja immer illegal ist) – und dann hätte sie sie halt für diese

Handlungen verzeigen können (eine Ordnungsbusse schien uns

dafür nicht möglich, da diese nur für polizeilich beobachteten

Konsum ausgestellt werden darf).

Die ersten Fälle

Es war denn auch erstaunlich, als die ersten Fälle aus Zürich

und Winterthur gemeldet wurden: Da gab es Leute, die nur am

Mischung machen waren und trotzdem eine Ordnungsbusse er-

hielten. Oder Menschen, die ohne zu konsumieren nur ein paar

Gramm auf sich trugen und ohne weitere Abklärungen (Verhör,

Protokoll) ebenfalls eine Ordnungsbusse erhielten. Also schien,

mindestens in Zürich, die Polizei die Straffreiheit der geringfü-

die ordnungsbussen 
in der praxis
Ordnungsbussen für Cannabiskonsum sind seit Oktober

2013 schweizweit möglich. Die Kantone hatten die

neuen Bestimmungen aber noch umzusetzen. Schliess-

lich mussten die Polizeien das Gesetz anwenden. Wie

interpretieren diese das geänderte BetmG im Alltag?

gigen Menge zu ignorieren. Dies hatten sie auch früher schon

so gemacht, aber nun waren ja die 10 Gramm wirklich definiert

(vorher gab es keine bestimmte Menge). Es ist eine zwingende

Bestimmung, dass diese straffrei ist.

Der Dienstbefehl der Kantonspolizei Zürich

Die Lösung fand sich, als eine Kopie des Dienstbefehls der KaPo

Zürich auftauchte. Es ist nur eine Kopie des Textes, ohne Brief-

kopf/Details. Doch wir erachten das Dokument als echt, es

stimmt mit den real beobachteten Fällen überein bzw. kann das

polizeiliche Vorgehen erklären.

In diesem Dienstbefehl, der für die Polizei verbindlich ist, sind

unter dem Titel «Fallkonstellationen bei Erwachsenen» folgende

Möglichkeiten angegeben:

–    Beobachteter Konsum ohne Besitz ➡ Ordnungsbusse

–    Beobachteter Konsum mit Besitz bis zu 10 Gramm 

     ➡ Ordnungsbusse

–    Beobachterer Konsum und Besitz über 10 Gramm 

     ➡ Anzeige im ordentlichen Verfahren. 

     (Wenn Besitz für Eigenkonsum, dann Anzeige an die Über-

     tretungsstrafbehörde; wenn Besitz für Weitergabe, dann

     Anzeige an die Staatsanwaltschaft.)

–    Besitz bis zu 10 Gramm Cannabis NICHT zum Eigenkonsum

     ➡ Anzeige an die Staatsanwaltschaft

–    Besitz bis zu 10 Gramm zum Eigenkonsum 

     ➡ Ordnungsbusse

Vergleich mit unserer Interpretation

Alle Punkte stimmen mit unserer Interpretation überein, nur der

letzte Punkt, der scheint uns falsch umgesetzt zu sein. Der

blosse Besitz bis zu 10 Gramm ist halt einfach straffrei. Die

Gründe:

–    Ordnungsbussen können nicht für Besitz erteilt werden, son-

dern nur für beobachteten Konsum.

–    Deshalb musste der Gesetzgeber eine kleine Menge Besitz

straffrei machen, sonst wären die meisten Betroffenen immer

wegen Besitzes weiterhin verzeigt worden.

–    Ordnungsbussen können nur für eine einzige illegale Hand-

lung erteilt werden. Wenn nun der Besitz von bis zu 10 Gramm

schon eine illegale Handlung wäre, dann könnten überhaupt

keine Ordnungsbussen erteilt werden, wenn Konsum und Besitz

zusammenkommen. Es könnten nur Ordnungsbussen für allei-

nigen Konsum ohne Besitz erteilt werden. Denn: «Das Ord-

nungsbussenverfahren kann nur angewendet werden, wenn

Cannabiskonsum das einzige zu ahndende Delikt ist.» So heisst

es im Bericht der Kommission für soziale Sicherheit und Gesund-

heit des Nationalrates vom 2. September 2011 auf Seite 8209.
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–    Unsere Interpretation wird vom Gesetzestext, von der Logik

der Ordnungsbussenvorlage und durch die Erläuterungen zum

Gesetz gestützt: «Eingezogen werden kann nur das Cannabis-

produkt, das im Moment der Feststellung des Cannabiskonsums

tatsächlich konsumiert wird.» Und: «Nicht eingezogen werden

kann eine geringfügige Menge von Cannabis, die die Täterin

oder der Täter nur bei sich trägt, da der Besitz von geringfügi-

gen Mengen eines Betäubungsmittels ... straflos ist.» Beide Zi-

tate auf Seite 8210 desselben Berichtes. Der Link zu diesem

Text findet sich auf www.hanflegal.ch/quasilegal.

–    Auch die eidgenössische Kommission für Drogenfragen

schreibt in ihrem letzten Bericht (Aktuelle Regulierungsmodelle,

10. Januar 2014, Seite 4): «... gilt das Konsumverbot nicht un-

eingeschränkt: Überhaupt nicht strafbar ist, wer nur eine ge-

ringfügige Menge eines Betäubungsmittels für den eigenen Kon-

sum vorbereitet oder zur Ermöglichung des gleichzeitigen und

gemeinsamen Konsums einer Person von mehr als 18 Jahren

unentgeltlich abgibt. In allen andern leichten Fällen von Betäu-

bungsmittelkonsum oder von Widerhandlungen zum Konsum

(Ankauf, Besitz etc.) kann auf eine Strafe verzichtet oder das

Verfahren eingestellt werden. Die neuste Anpassung des BetmG

erlaubt im Weiteren die Bestrafung von Konsumenten im ver-

einfachten Ordnungsbussenverfahren.»

Nun, Ordnungsbussen werden verteilt, aber die grundsätzlichen

Relativierungen der Strafbarkeit sind bei den Repressionsorga-

nen einfach nicht angekommen, auch wenn die Kommission an-

scheinend meint, sie würden angewendet...

Das Gesetz hat einen Fehler?

Das ganze Gesetz mag unlogisch sein, aber wenn man es aus-

einandernimmt, wird klar worum es geht. Es gab denn auch an-

dere, die unabhängig zur selben Meinung wie wir gekommen

waren und dann überrascht wurden, dass ihnen die Polizei ihr

Piece doch wegnahm und sie eine Ordnungsbusse erhielten –

ohne dass sie konsumierten, nur weil sie ein paar Gramm auf

sich trugen. Einige protestierten auch bei der Polizei, die aber

sehr harsch reagierte: Man müsse ihnen nicht das Gesetz erklä-

ren. Einer liess sich dazu hinreissen zu sagen, was die Behörden

wohl denken: «Das ist ein Fehler im Gesetz. Wir haben eine Ver-

einbarung getroffen, um diesen zu beheben.» Krasse Worte für

einen Polizisten. Nun, er hat ja sonst nichts zu sagen, er muss

halt seinen Dienstbefehl ausführen, auch wenn der offensichtlich

gegen das geltende Gesetz verstösst.

Was würde ein Gericht dazu sagen?

Nun wäre es sehr spannend zu sehen, was die Gerichte, speziell

das Bundesgericht zu diesen Interpretationen meint. Doch wer

mag sich schon wegen einer Ordnungsbusse von 100 Franken

durch den juristischen Dschungel kämpfen? Im Prinzip müsste

man freigesprochen werden, aber eben: Wenn nur irgend ein

sonstiger Konsum doch noch bewiesen werden kann, bleibt man

verurteilt und die Kosten steigen rasant. Von der ganzen Zeit

und den Nerven mal abgesehen. Doch irgendwann wird jemand

dieses Vorgehen anfechten – es ist einfach eine zu absurde In-

terpretation.

Verteidigt wird diese Interpretation auf verschiedene Arten: Der

Kauf zum Beispiel sei durch den Paragrafen nicht erfasst (er er-

fasse quasi nur das Mischen), also werde eben der Kauf bestraft.

(Sinnlose Argumentation: Denn dann wäre die ganze Logik

dahin, man könnte nie Ordnungsbussen erteilen, da es ja doch

zwei illegale Handlungen geben würde: Konsum und Kauf). Oder

es werde halt der (zukünftige) Konsum bestraft. (Sinnlose Ar-

gumentation: Die Vorbereitung des Konsums ist ja straffrei, der

zukünftige Konsum noch nicht erfolgt und schon gar nicht be-

obachtet, da kann es halt keine Ordnungsbusse geben).

Das Positive daran

Aber man kann es auch positiv sehen: Der Dienstbefehl der

KaPo Zürich verletzt zwar das Gesetz, aber er zwingt die Polizei

bei Besitz bis 10 Gramm eine Ordnungsbusse zu geben – und

nicht etwa weitere Ermittlungen aufzunehmen, die Betroffenen

zu befragen und zu versuchen, in einem Verhör weitere illegale

Handlungen aus ihnen herauszulocken, um sie dann doch ver-

zeigen und bestrafen zu können. Ein solches Vorgehen hätten

wir den Behörden jedenfalls durchaus zugetraut, denn sie wollen

möglichst alles bestrafen, das beweisen sie tagtäglich. Im Ver-

gleich zu unseren Befürchtungen ist die Ordnungsbusse ange-

nehmer und billiger.

Das Gesetz ist der Fehler!

Die Behörden hätten es jedoch auch anders machen können:

Wenn jemand in der Öffentlichkeit konsumiert, dann gibt man

ihm oder ihr halt eine Ordnungsbusse. Wer jedoch bei einer Kon-

trolle nur bis zu 10 Gramm transportiert, dem belässt man das

bisschen Gras oder Hasch und lässt ihn oder sie ziehen. Konsum

im Privaten könnte als leichter Fall gelten, von einer Bestrafung

würde abgesehen, ebenso beim Anbau daheim im kleinen Rah-

men und Besitz für Eigenbedarf. 

Das alles wäre mit dem GELTENDEN Gesetz möglich, aber die

Behörden wollen das nicht. Sie versuchten nie, die durchaus

vorhandenen Relativierungen der Illegalität anzuwenden. Das

kommt nun auch wieder im neuen Zürcher Dienstbefehl klar

zum Ausdruck. Deshalb kann man es drehen und wenden wie

man will: Das Gesetz ist der Fehler! Das grundsätzliche Verbot

muss weg. Diese Spielwiese der Repression muss geschlossen

werden.

Ein erster Ausschnitt

Wie gesagt, das ist fürs Erste der Dienstbefehl der Kapo Zürich.

Doch er scheint mit den Übertretungsstrafbehörden des Kantons

Zürich abgesprochen worden zu sein (Statthalterämter, Stadt-

richterämter) und somit gilt er wohl auch bei den Stadtpolizeien

im Kanton Zürich. Aus dem Aargau tönt es nach ähnlichem Vor-

gehen. Es ist uns aber noch nicht klar, ob alle Kantone diese In-

terpretation durchziehen oder ob es auch andere Varianten gibt

(oder sogar noch einen Kanton, der die Ordnungsbussen gar

nicht einführen will). Für Hinweise, Unterlagen und Fallbe-

schriebe sind wir im mer dankbar!

Das Abwägen

Ach ja, etwas Lustiges steht da noch im Dienstbefehl. Eine Frage

war, wie denn nun all die Polizistinnen und Polizisten im Dienst

die 10 Gramm vor Ort abwägen sollten. Eine lustige Vorstellung,

dass alle Polizeibeamten mit einer Waage herumlaufen wür-

den... Doch da haben sie für sich eine einfache Lösung gefun-

den: «Das Cannabis (bis 10 g) muss vor Ort nicht gewogen wer-

den, es gilt das vernünftig angewendete «Augenmass» des/der

Polizis ten/in.» Na, wenn alle Beweismittel so aufgenommen

werden, nach Augenmass... Doch wenn man einen Dienstbefehl

mit offensichtlich falscher Interpretation des Gesetzes erstellt,

dann ist das mit dem Augenmass halt auch möglich. 

Sie haben die Macht

Sie machen es sich wirklich einfach und wollen von der Repres-

sion kein bisschen abrücken. Nicht dort, wo es laut Gesetz mög-

lich wäre, ja nicht einmal da, wo ihnen das Gesetz Straffreiheit

vorschreibt. Aber sie haben halt die Macht, die Gesetze im Alltag

letztlich nach ihrer Interpretation anzuwenden. Und die sagt:

BESTRAFEN!

Wer mit Cannabis unterwegs ist, sollte sich also immer gut vor-

sehen.


